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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie viele Studierende als studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte nach 
§ 57 Landeshochschulgesetz (LHG) an den einzelnen Hochschulen in Baden-
Württemberg im laufenden Wintersemester 2011/2012 beschäftigt sind;

2. wie viele Studierende an den einzelnen Hochschulen im laufenden Winterse-
mester 2011/2012 beschäftigt sind, ohne unter die Regelungen für studentische
und wissenschaftliche Hilfskräfte nach § 57 LHG zu fallen;

3. welche Hochschulen in Baden-Württemberg ihre

– ungeprüften studentischen Hilfskräfte

– wissenschaftlichen Hilfskräfte

– wissenschaftlichen Hilfskräfte, die überwiegend im Bereich der Lehre tätig
sind (Lehrassistentinnen und Lehrassistenten gemäß § 57 Satz 5 LHG)

nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vergüten
und welche anderen Vergütungsgrundlagen ggf. herangezogen werden;

4. wie bei studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften an den einzelnen
Hochschulen die Vergütungsstufen für Studierende ohne Abschluss, mit Ba-
chelor-Abschluss, mit Diplom- und/oder mit Master-Abschluss liegen;

Antrag

der Abg. Johannes Stober u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst
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5. ob Studierende mit den entsprechenden Abschlüssen in ihren Beschäftigungs-
verhältnissen jeweils entsprechend ihrer Vergütungsstufe vergütet werden und
wie die einzelnen Hochschulen die Einhaltung der gebotenen Vergütungs -
stufen sicherstellen;

6. an welchen Hochschulen studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte auf
ihren Anspruch auf Erholungsurlaub hingewiesen werden und wie die Hoch-
schulen gewährleisten, dass dieser Urlaubsanspruch tatsächlich wahrgenom -
men wird;

7. an welchen Hochschulen studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte dar-
auf hingewiesen werden, dass durch krankheitsbedingte Abwesenheit nicht
geleistete Arbeit nicht nachgearbeitet werden muss und wie die Hochschulen
sicherstellen, dass es hier zu keinen Nacharbeitsverpflichtungen kommt;

8. nach welchen Kriterien die einzelnen Hochschulen bei der Gestaltung des Be-
schäftigungsverhältnisses zwischen studentischen Hilfskräften in der Hoch-
schul-, Fakultäts- oder Institutsverwaltung und studentischen Hilfskräften in
Forschung und Lehre unterscheiden;

9. ob studentische Hilfskräfte mit einem Aufgabengebiet in der Verwaltung (vgl.
Frage 7.) entsprechend ihrer Aufgabenbeschreibung und nach dem Tarifver-
trag der Länder bezahlt werden (an welchen Hochschulen, mit welchen Auf-
gaben);

10. ob und ggf. wie sichergestellt ist, dass die Hochschulen gegenüber studenti-
schen Hilfskräften ihrer Informationspflicht über eine mögliche Eingruppie-
rung nach dem TV-L nachkommen, wie es das Bundesarbeitsgericht gefordert
hat (vgl. Urteil vom 8. Juni 2005, 4 AZR 396/04).

20. 01. 2012

Stober, Rivoir, Rolland, Haller-Haid, Heberer SPD

B e g r ü n d u n g

Die studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte sind an unseren Hochschu-
len die Beschäftigtengruppe, die in der rechtlichen Ausgestaltung ihrer Beschäfti-
gungsverhältnisse und in ihrer täglichen Arbeit am stärksten flexibilisiert und dis-
ponibel gehalten sind. Soweit diese Art der Beschäftigung funktional und in der
Aufgabendifferenzierung zu anderen Beschäftigtengruppen gerechtfertigt ist, soll
sie akzeptiert sein – nicht aber darüber hinaus. Dass studentische und wissen-
schaftliche Hilfskräfte als kostengünstiger Ersatz für reguläre Beschäftigung her-
angezogen werden oder dass ihnen zustehende Ansprüche verschwiegen oder gar
verweigert werden, verträgt sich jedenfalls nicht mit dem Ziel „Gute Arbeit in
 Baden-Württemberg“, von dem die Hochschulen nicht ausgenommen werden
dürfen.
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S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 12. März 2012 Nr. 7342.60/44/1 nimmt das Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. wie viele Studierende als studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte nach 
§ 57 Landeshochschulgesetz (LHG) an den einzelnen Hochschulen in Baden-
Württemberg im laufenden Wintersemester 2011/2012 beschäftigt sind;

Zum Stichtag 1. Dezember 2011 waren an den Hochschulen des Landes insge-
samt 17.922 studentische und 3.877 wissenschaftliche Hilfskräfte beschäftigt. Auf
die beigefügte Tabelle (vgl. Anlage 1) wird Bezug genommen.

2. wie viele Studierende an den einzelnen Hochschulen im laufenden Winter -
semes ter 2011/2012 beschäftigt sind, ohne unter die Regelungen für studenti-
sche und wissenschaftliche Hilfskräfte nach § 57 LHG zu fallen;

Zum Stichtag 1. Dezember 2011 waren an den Hochschulen des Landes insge-
samt 163 Studierende beschäftigt, die nicht unter die Regelungen des § 57 LHG
fallen. Auf die beigefügte Tabelle (vgl. Anlage 1) wird Bezug genommen. 

3. welche Hochschulen in Baden-Württemberg ihre
– ungeprüften studentischen Hilfskräfte
– wissenschaftlichen Hilfskräfte
– wissenschaftlichen Hilfskräfte, die überwiegend im Bereich der Lehre tätig

sind (Lehrassistentinnen und Lehrassistenten gemäß § 57 Satz 5 LHG)
nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vergüten
und welche anderen Vergütungsgrundlagen ggf. herangezogen werden;

Entsprechend den Bestimmungen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)
sind die studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte gemäß § 1 Abs. 3 TV-L
explizit vom Geltungsbereich des TV-L ausgenommen. Eine Vergütung der stu-
dentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte nach dem TV-L ist damit nicht
möglich, was von den Hochschulen des Landes auch konsequent berücksichtigt
wird. 

Die Vergütung der studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte orientiert
sich an den Richtlinien der TdL über die Arbeitsbedingungen der wissenschaft -
lichen und studentischen Hilfskräfte. Die Höchstsätze für die Vergütung in den
einzelnen Semestern werden vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft fest-
gelegt und vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in die „Ver-
waltungsvorschrift des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst über
das Arbeitsverhältnis der studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte“ über-
nommen, die den Hochschulen unmittelbar im Anschluss an entsprechende An-
passungen zugeht.

Lehrassistentinnen und Lehrassistenten gem. § 57 Satz 5 LHG sind an den Hoch-
schulen des Landes nicht beschäftigt. 

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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4. wie bei studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften an den einzelnen
Hochschulen die Vergütungsstufen für Studierende ohne Abschluss, mit Bache-
lor-Abschluss, mit Diplom- und/oder mit Master-Abschluss liegen;

Die Vergütungshöchstsätze je Stunde belaufen sich seit dem Wintersemester 2011
auf zwischen 8,67 EUR und 13,46 EUR. Auf das unterlegte Schreiben des Minis -
teriums für Finanzen und Wirtschaft vom 15. Juni 2011, AZ: 1-0384.1-5/8, sowie
das Schreiben des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 
30. August 2011, AZ 13-0384.1-5/18/1 wird verwiesen (vgl. Anlage 2). 

5. ob Studierende mit den entsprechenden Abschlüssen in ihren Beschäftigungs-
verhältnissen jeweils entsprechend ihrer Vergütungsstufe vergütet werden und
wie die einzelnen Hochschulen die Einhaltung der gebotenen Vergütungsstufen
sicherstellen;

Die Vergütung erfolgt an allen Hochschulen des Landes entsprechend der Ver -
gütungsstufe, die sich aus dem Abschluss des Studierenden ergibt. Der Abschluss
ist durch Vorlage des Zeugnisses nachzuweisen.

Die Sicherstellung der Vergütungsstufe erfolgt anhand des jeweils richtigen Ar-
beitsvertrages. Eine Kontrolle darüber, dass die Voraussetzungen eingehalten
werden, erfolgt bei den studentischen Hilfskräften (insbesondere auch bei länge-
ren Verträgen) durch Vorlage der Immatrikulationsbescheinigung zu Beginn des
neuen Semesters. Für die Einstellung als geprüfte Hilfskraft muss der entspre-
chende Abschluss nachgewiesen werden. Eine „Umstellung“ von studentischer
Hilfskraft auf geprüfte Hilfskraft erfolgt auf Antrag der jeweiligen Hochschulein-
richtung. 

6. an welchen Hochschulen studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte auf
ihren Anspruch auf Erholungsurlaub hingewiesen werden und wie die Hoch-
schulen gewährleisten, dass dieser Urlaubsanspruch tatsächlich wahrgenom-
men wird;

Der „Arbeitsvertrag des Landes Baden-Württemberg für eine wissenschaftliche
oder studentische Hilfskraft“ (vgl. Anlage 3) ist von allen Hochschulen des Lan-
des verbindlich anzuwenden. In diesem Arbeitsvertrag ist in § 4 explizit auf den
Erholungsurlaub hingewiesen: „Die Gewährung von Erholungsurlaub richtet
sich nach dem Bundesurlaubsgesetz vom 8. Januar 1963 (BGBl. I S. 2) in der je-
weils geltenden Fassung. Der Erholungsurlaub ist während der vorlesungsfreien
Zeit zu nehmen.“
Die Vorgabe wird von allen Hochschulen des Landes eingehalten, auf die beige-
fügte Tabelle (vgl. Anlage 1) wird Bezug genommen. Auskunft über den Urlaubs -
anspruch erteilt auf Anfrage die jeweilige Personalabteilung. Zum Teil wird in
 internen Merkblättern auf die arbeitsrechtlichen Regelungen, darunter auch auf
die Regelungen bei Dienstunfähigkeit, hingewiesen.

7. an welchen Hochschulen studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte darauf
hingewiesen werden, dass durch krankheitsbedingte Abwesenheit nicht ge -
leistete Arbeit nicht nachgearbeitet werden muss und wie die Hochschulen
 sicherstellen, dass es hier zu keinen Nacharbeitsverpflichtungen kommt;

Auf die Regelung, dass bei krankheitsbedingter Abwesenheit keine Nacharbeits-
verpflichtung besteht, wird in § 3 des „Arbeitsvertrags des Landes Baden-Würt-
temberg für eine wissenschaftliche oder studentische Hilfskraft“ hingewiesen. 

Zudem verweisen alle Hochschulen zusätzlich in entsprechenden Merkblättern
explizit darauf, dass bei Arbeitsunfähigkeit Krankenbezüge gezahlt werden und
keine Nacharbeit der nicht geleisteten Arbeit erfolgen muss. Auf die beigefügte
Tabelle (vgl. Anlage 1) wird Bezug genommen.
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8. nach welchen Kriterien die einzelnen Hochschulen bei der Gestaltung des
 Beschäftigungsverhältnisses zwischen studentischen Hilfskräften in der Hoch-
schul-, Fakultäts- oder Institutsverwaltung und studentischen Hilfskräften in
Forschung und Lehre unterscheiden;

Eine Beschäftigung als studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft darf
grundsätzlich nur in Forschung und Lehre und zur Unterstützung von Studieren-
den in Tutorien erfolgen. Die Kriterien für die Hilfskräfte sind in § 57 LHG defi-
niert; darüber hinaus gibt es keine weiteren Kriterien oder Unterscheidungsmerk-
male bei den Hochschulen. Tätigkeitsbeschreibungen werden nicht gefordert. In
der Verwaltung und sonstigen Zentralbereichen ist eine Beschäftigung als studen-
tische oder wissenschaftliche Hilfskraft nicht möglich. Falls überwiegend Ver-
waltungstätigkeiten ausgeübt werden, erfolgt die Vergütung des Beschäftigten
nach TV-L als reguläre tarifliche „Bürohilfskraft“.

9. ob studentische Hilfskräfte mit einem Aufgabengebiet in der Verwaltung (vgl.
Frage 7) entsprechend ihrer Aufgabenbeschreibung und nach dem Tarifver-
trag der Länder bezahlt werden (an welchen Hochschulen, mit welchen Auf -
gaben);

Nach Auskunft der Hochschulen werden grundsätzlich keine studentischen oder
wissenschaftlichen Hilfskräfte in der Verwaltung eingesetzt. 

10. ob und ggf. wie sichergestellt ist, dass die Hochschulen gegenüber studenti-
schen Hilfskräften ihrer Informationspflicht über eine mögliche Eingruppie-
rung nach dem TV-L nachkommen, wie es das Bundesarbeitsgericht gefordert
hat (vgl. Urteil vom 8. Juni 2005, 4 AZR 396/04).

Der TV-L gilt gemäß § 1 Abs. 3 a und c nicht für wissenschaftliche und studenti-
sche Hilfskräfte, die gemäß § 57 LHG Hilfstätigkeiten für Forschung und Lehre
ausüben oder Studierende in Tutorien unterstützen. Die Beschäftigung der studen-
tischen Hilfskräfte erfolgt in allen Hochschulen im Rahmen von unterstützenden
Tätigkeiten, die es der jeweiligen Einrichtung, der die oder der Studierende zuge-
ordnet ist, hilft, ihre Aufgaben zu erfüllen. Da die studentischen Hilfskräfte regel-
mäßig nicht über die erforderlichen beruflichen Voraussetzungen verfügen, wer-
den sie nicht für qualifizierte Tätigkeiten in Verwaltung etc. eingesetzt. Sofern
ausnahmsweise auch solche Aufgaben innerhalb ihrer Tätigkeit wahrgenommen
werden, sind diese tarifrechtlich nicht relevant. Es wurden keine Studierenden
nach den Regelungen des BAT vergütet, ebenso wenig erfolgt eine Vergütung
nach TV-L.

Bauer

Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst
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